








































(4) Die Aufstellung des Sarges in der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn die
verstorbene Person eine anzeigepflichtige Krankheit gehabt hat oder der Zustand der Leiche
eine Aufstellung des Sarges nicht zulässt.

(5) Das Ausstellen der Leiche im offenen Sarg auf dem Friedhof sowie das Öffnen oder
Offenlassen des Sarges während der Bestattungsfeierlichkeiten ist verboten.

Abschnitt 9 

Haftung und Gebühren 

§39
Haftung 

(1) Die nutzungsberechtigte Person haftet für alle Schäden, die durch von ihr oder in ihrem
Auftrag errichtete Grabmale, Einfriedigungen und sonstige Anlagen entstehen nach den
Regeln des allgemeinen Haftungsrechts: l�

(2) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde
Personen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.

§40
Gebühren 

Für die Benutzung des Friedhofs und seiner Anlagen und Einrichtungen werden die Gebühren 

nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung erhoben. 

Abschnitt 1 o

Schlussvorschriften 

§41
1 nkrafttreten 

Diese Satzung tritt am _____ in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 

20.03.2016 außer Kraft. 

Die vorstehende Friedhofssatzung wird hiermit ausgefertigt. Sie wurde durch den 

Kirchenkreisrat des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises kirchenaufsichtlich 

genehmigt. 

Pasewalk, 29.03.2025 
Ort, Datum 
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